








41414
BAV Schärding

Sigharting, am 27.03.2025

Kundmachung
Im Sinne des § 92 Abs. 9 in der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des 
Rechnungsabschluss des Bezirksabfallverbandes Schärding für das Jahr 2024 von heute an zwei Wochen, das ist bis zum 
11.04.2025, in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Schärding zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der 
Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Der Rechnungsabschluss ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes 
Schärding unter www.umweltprofis.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Bezirksabfallverband Schärding eingebracht werden.

Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.

Angeschlagen: 27.03.2025 Abgenommen: 11.04.2025

Der Vorsitzende Der Vorsitzende

................................................. .................................................
Bgm. Roland Wohlmuth Bgm. Roland Wohlmuth

Zahl: FIN2024-BAV7
Betreff: Rechnungsabschluss 2024 - Entwurf

Auflage









41414
BAV Schärding

Sigharting, am 11.04.2025

Kundmachung
Im Sinne des § 93 Abs. 4 in der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom BAV-Schärding 
in der am 11. April 2025 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2024 von 
heute an zwei Wochen beim BAV zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Rechnungsabschluss ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Schärding unter www.umweltprofis.at
abrufbar.

Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.

Angeschlagen: 11.04.2024 Abgenommen: 28.04.2025     

Der Vorsitzende Der Vorsitzende

________________________________ ________________________________
             Bgm. Roland Wohlmuth Bgm. Roland Wohlmuth

Zahl: FIN2024-BAV8
Betreff: Rechnungsabschluss 2024 -

Beschluss









Gemeindenummer 41955
Bezirk: Schärding  

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 01.01.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 58 064 Einw.

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 26.09.2021 62 591 Einw.

C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden 30
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Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 wurde vom Vorsitzenden der 11.04.2025 gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

Liquide Mittel

Die Höhe der liquiden Mittel (SA 7) ist im abgelaufenen Haushaltsjahr um 240.362,02 gestiegen.

Der errechnete Wert (SA5) laut Vorbericht zum 1.NVA 2024 konnte überschritten werden. Der tatsächlich erwirtschaftete Wert liegt um 509.200,67 esser als 
im sehr vorsichtig erstellten 1. NVA 2024 angenommen. Dies hat zur Folge, dass eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage möglich ist.

Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gemäß § 83 OÖ Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden 
Geschäftstätigkeit 2.031.000.

Im Geschäftsjahr 2024 war keine Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich.

1. NVA 2024 Rechnungsabschluss 2024
Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen Gebarung) - 754.300,00 - 245.099,33

Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen Gebarung) 485.461,35

Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln) 240.362,02
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Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Rücklagenstand 31.12.2024 Zahlungsmittelreserve 31.12.2024
allgemeine Haushaltsrücklagen
Rücklage I
Rücklage II

439.258,87
305.578,89

390.073,89
305.578,89

zweckgebundene Haushalts-
rücklagen (REFORM)
Rücklage I
Rücklage II

549.126,49
506.468,75

657.975,67
506.468,75

Summe 1.800.433,00 1.860.097,20
Differenz zwischen Rücklagen 
und Zahlungsmittelreserven 59.664,20

Eine Differenz 59.644,20 zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven ergibt sich durch Rücklagen Entnahmen und Zuweisen zum 
31.12.2024. Diese können in den Zahlungsmittelreserven nicht mehr dargestellt werden, da der Rechnungsabschluss 2024 vom Bezirksabfallverband 
Schärding erst in der 1. Quartalshälfte 2025 erstellt wird. Die Buchungen der Zahlungsmittelreserven werden ehestmöglich nachgebucht. 

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit RA 2023 1.NVA 2024 RA 2024

Einzahlungen: 7.187.188,98 7.178.300,00 7.979.279,10
Auszahlungen: 6.706.956,68 7.123.200,00 7.824.378,43
Saldo: 480.232,30 55.100,00 154.900,67
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Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist positiv. 
Au urden folgende Rücklagen im Ergebnishaushalt gebildet:

Betrag
allgemeine Haushaltsrücklagen 92.111,60
zweckgebundene Haushaltsrücklagen 49.184,98

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen 
(236.798,38 Euro), Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (- 42.385,00 Euro) und die Dotierung (11.154,16) bzw. Auflösung von Rückstellungen 
(4.770,47 EUR). 

RA 2019* RA 2020 RA 2021 RA 2022 VA 2023 RA 2023 1.NVA 2024 RA 2024
Summe Erträge (MVAG-
Code 21) 6.262.271,49 6.738.756,82 6.959.573,41 6.829.100,00 7.215.460,33 7.266.400,00 8.276.759,19

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22) 6.119.045,46 6.349.803,80 6.456.545,44 7.106.200,00 7.063.592,74 7.322.500,00 8.153.097,00

Nettoergebnis (SA 0) 143.226,03 388.953,02 503.027,97 - 277.100,00 151.867,59 - 56.100,00 123.662,19
Entnahme von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 230)

0,00 200.000,00 0,00 339.100,00 821.060,00 1.386.300,00 976.865,02

Zuweisung von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 240)

322.939,51 585.802,69 326.464,82 0,00 1.397.925,02 576.900,00 731.765,69

Nettoergebnis (SA 00) - 179.713,48 3.150,33 176.563,15 62.000,00 - 424.997,43 753.300,00 368.761,52

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetragen werden.
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4. Entwicklung des Nettovermögens

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2024 5.121.698,01
Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I) 3.221.880,77
Kumuliertes Nettoergebnis (C.II) - 56.235,91
Haushaltsrücklagen (C.III) 1.800.433,00
Neubewertungsrücklagen (C.IV) 280.649,45
Fremdwährungsrücklagen (C.V) 0,00
Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2024 5.246.727,31

Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2024 2.045.532,33 Euro.

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:
allgemeine Haushaltsrücklage 99.028,31 Euro
zweckgebundene Haushaltsrücklage für 55.872,36 Euro
als Inneres Darlehen 576.865,02 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen entnommen:
allgemeine Haushaltsrücklage 400.000,00 Euro
zweckgebundene Haushaltsrücklage für 0,00 Euro
als Inneres Darlehen 576.865,02 Euro (zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben)

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe 1.800.433 Euro.

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es wurden keine Darlehen aufgenommen. 
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Es gibt keine langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten, daher gibt es auch keine Tilgung.

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben 2024 (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, 
Finanzierungskosten und dgl.)

Erweiterung ASZ Zell: Durch die neu errichteten Lagerflächen konnten wesentlich größere Mengen Biosäcke angeschafft werden und damit ein wesentlicher 
monetärer Einkaufsvorteil erzielt werden. Diese Einsparungen kommen unseren Bürger direkt zu Gute. 
Die Endabrechnung der Baufirma wird erst 2025 möglich sein und somit das Budget 2025 belasten.
Installation Photovoltaikanlagen in den ASZ Andorf, Schärding und Raab: Die Erträge aus der Stromeinspeisung bzw. der verringerte Zukauf aus dem Netz 
wirkte sich bereits in den Betriebskosten aus.

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden 
Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind.

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken des Verbandes enthalten.

8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen 

Mit den 2023 beschlossenen Investitionen in PV-Anlagen (ASZ Andorf, Raab und Schärding), welche im Haushaltsjahr 2024 in Betrieb genommen wurden, 
können wir neben dem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, auch die Kostensteigerung bei Energie etwas abfangen bzw. zusätzliche Einnahmen für das Budget 
generieren.
Durch die erzielten Budgetüberschüsse können wir die notwendige Modernisierung der ASZ Infrastruktur kostenneutral für unsere Bürger vornehmen.

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den 
Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung 
allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Ein Großteil der Einnahmen des Bezirksabfallverbandes Schärding wird durch die Vermarktung von Altstoffen erzielt.
Mit der erwarteten konjunkturellen Erholung dürften sich auch wieder die Einnahmen verbessern. Bei der Altpapiersammlung sind auch in den nächsten Jahren 
keine großen Ertragssteigerungen zu erwarten und gilt es diese zu optimieren.
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Der Wegfall einzelner Kunststoffverpackungen schmälert die Erlöse in den ASZ erheblich. Auch ist eine geringere Kunden Frequenz zu erwarten. Durch die 
Entwicklung neuer Angebote (zB. Matratzensammlung) soll dem entgegengewirkt werden.  
Durch die nur teilweise Nachbesetzung von Mittarbeitern, welche im Laufe des Jahres in Pension gehen, soll dem verminderten Arbeitsaufwand entsprochen 
und auch Kosten reduziert werden. Nachwievor gilt - d r  
 
10. Korrektur der Eröffnungsbilanz 

Es wurden im Finanzjahr 2023 nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Die Eröffnungsbilanz wurde am 09. November 2023 von der 
Bezirkshauptmann Schärding geprüft und zur Kenntnis genommen. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass im Bereich der Hauptverwaltung 

 wurde und teilweise die Nutzungsdauern nicht mit der Nutzungsdauertabelle 
für OÖ korrelieren.  Der Vermögenswert wurde bereits im Vermögen der Gemeinde Sigharting verbucht. Die 
Nutzungsdauern in der EB2020 wurden nochmals geprüft und teilweise angepasst an die Anlage 7 Nutzungsdauertabelle für OÖ.  
Aufgrund dessen ergibt sich eine Korrektur in der -73.305,43.  

11. Weiterführende Informationen ... 

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen: 
 

 Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHO (Hebesätze) 
 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) 
 Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)  Forderungskauf bzw. Kaufpreisstundung 
 Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) 
 Liste der nichtbewerteten Kulturgüter (Anlage 6h) 
 Leasingspiegel (Anlage 6i) 
 Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k) 
 Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l) 
 Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m) 
 Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n) 
 Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o) 
 Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p) 
 Haftungsnachweis (Anlage 6r) 
 Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete (Anlage 6s) 
 Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (6u) 
 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) 
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 Nachweis über gegebene Darlehen 
 Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 
 Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Ziffer 6 und 7 

Sigharting, am 10. März 2025 
Der Vorsitzende 
 
 
 
 
Bgm. Roland WOHLMUTH 









































































































































































































































































































































Gemeindenummer 41955
Bezirk: Schärding  

Der Dienstpostenplan wird per 01.01. wie folgt festgesetzt:

PE DP Bew.neu DP Bew.alt Bemerkung B/VB

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung
1,00 GD 13 VB
1,75 GD 14 VB/I/c VB
1,25 GD 17 VB/I/c VB
1,13 GD 18 VB/I/c VB

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes
0,21 GD 25

Bedienstete in Karenz
0 GD 17




























































































